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Ein Betriebsrat für mehrere Kleinunternehmen ist möglich 

Zwei Dentallabore hatten ihr Räumlichkeiten in unmittelbarer Nachbarschaft; sie nutzten diverse Gerätschaften gemeinsam. Ein Labor beschäftigte 18 Mitarbeiter, das andere 4. Für beide Firmen bildeten die Belegschaften einen Betriebsrat. Als ein Mitarbeiter innerhalb einer Firma in eine andere Abteilung versetzt werden sollte, verlangte der Betriebsrat seine Anhörung zu dem Vorgang. Dies wurde abgelehnt. Betriebsräte seien erst ab 20 Mitarbeitern zu bilden und nur dann seien sie  anzuhören. 

Das Bundesarbeitsgericht folgte dem Antrag des Betriebsrates. Der Gesetzgeber habe zwar Betriebsräte für „Unternehmen“ erst ab 20 Mitarbeitern vorgesehen. Hier aber handle es sich um ein Unternehmen, da eine enge organisatorische Zusammenarbeit der Firmen stattfinde. Wegen der hohen Mitarbeiterzahl bestehe zwischen Arbeitgebern und –nehmern eine gewisse ferne. Genau für diese Fälle aber sei ein Betriebsrat einzurichten.

BAG vom 29.09.2004, Az. 1 ABR 39/03

Nur sehr eingeschränkter Kündigungsschutz bei Kleinbetrieben

Ein vierzigjähriger Schreiner wurde wegen der schlechten Auftragslage entlassen. Die Firma hatte zu keinem Zeitpunkt mehr als fünf Angestellte. Er ist der Auffassung, dass er nicht entlassen werden durfte. Zwar unterliege die Firma nicht dem Kündigungsschutzgesetz, trotzdem hätte der Arbeitgeber eine Sozialauswahl treffen müssen. Bei Durchführung einer Sozialauswahl hätte ein anderer Arbeitnehmer entlassen werden müssen.

Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz wies die Klage ab. Es sei richtig, dass ein Arbeitgeber unter Umständen entsprechend den Grundsätzen von Treu und Glauben bei Entlassungen eine gewisse Sozialauswahl zu treffen habe. Dies bedeute aber gerade nicht, dass die Bestimmungen des Kündigungsschutzgesetzes auch für kleine Betriebe anwendbar seien. Im vorliegenden Falle sei nicht erkennbar, dass eine evidente Fehlauswahl zwischen den Arbeitnehmern stattgefunden habe. Insbesondere hätte er darlegen müssen, warum er soviel sozialschutzbedürftiger sei als die nichtentlassenen anderen Arbeitnehmer. 

LAG Rheinland-Pfalz vom 18.11.2004, Az. 11 Sa 408/04
In der Regel kein Schmerzensgeld bei Arbeitsüberlastung

Im gleichen Verfahren machte der Arbeitnehmer Schmerzensgeld gegenüber dem Arbeitgeber geltend. Er sei während seiner Arbeitszeit regelmäßig überansprucht worden. Er habe bis zu 16 Stunden pro Tag arbeiten müssen. Deswegen seien diverse Verschleißerkrankungen am Meniskus aufgetreten, außerdem habe sich ein HWS -Trauma eingestellt. 

Auch diese Klage wurde abgewiesen.  Der Arbeitgeber habe die gesundheitlichen Schäden des Arbeitnehmers weder vorsätzlich verursacht, noch habe er sie billigend als Folge seiner Arbeitszuweisung in Kauf genommen. Dies sei jedoch Voraussetzung eines solchen Schadenersatzanspruches. Selbst wenn man annehme, dass die Gesundheitsschäden auf die Arbeitsbelastung zurückzuführen seien, komme kein Schmerzensgeld in betracht, da es am Vorsatz fehle. 

LAG Rheinland-Pfalz vom 18.11.2004, Az. 11 Sa 408/04
Keine widerrechtliche „Drohung“ mit unberechtigter fristloser Kündigung

Dem Geschäftsführer eines Zweckverbandes wurde fristlos gekündigt. Es folgten einige Streitigkeiten. Der Arbeitgeber drängte den Geschäftsführer, einen Aufhebungsvertrag zu unterzeichnen, ansonsten werde die fristlose Kündigung aufrecht erhalten. Der Geschäftsführer unterschrieb den Aufhebungsvertrag, die fristlose Kündigung wurde zurückgenommen. Später erklärte er die Anfechtung des Aufhebungsvertrages. Er sei dazu widerrechtlich genötigt worden. Außerdem sei auch die Kündigung in keinem Falle gerechtfertigt gewesen. Er verlangt die Weiterbeschäftigung.

Das Oberlandesgericht Karlsruhe wies die Klage ab. Die Drohung mit der fristlosen Kündigung sei nicht widerrechtlich gewesen. Nach eigenem Vortrag des Klägers sei die Kündigung unberechtigt und damit im Ergebnis unwirksam gewesen. Es könne aber nicht mit etwas unwirksamen „gedroht“ werden. Es liege daher kein Anfechtungsgrund vor, der Aufhebungsvertrag sei deswegen nicht wirksam angefochten worden.

OLG Karlsruhe vom 12.12.2003, Az. 14 U 34/03
Arbeitsunfähigkeit ist irrelevant für Karenzzeitentschädigung 

Einem Verkaufsleiter wurde gekündigt. In seinem Arbeitsvertrag war eine Klausel enthalten, nach der er für den Zeitraum von einem Jahr nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses keine Tätigkeit bei einem Konkurrenzunternehmen aufnehmen dürfe. Für diesen Karenzzeitraum sollte  eine Entschädigung gezahlt werden. Kurz nach Ende der Tätigkeit wurde der ehemalige Verkaufsleiter für berufsunfähig erklärt. Dies teilte er seinem alten Arbeitgeber mit. Daraufhin stellte der Arbeitgeber die Zahlung der Entschädigung ein.

Die Klage auf Weiterzahlung hatte Erfolg. Die Pflicht zur Zahlung der Entschädigung sei unabhängig von der Frage, ob der Kläger arbeitsfähig sei oder nicht. Die Wettbewerbsklausel im Arbeitsvertrag begründe lediglich die Pflicht des ehemaligen Arbeitgebers, Tätigkeiten im Geschäftsfeld des Arbeitgebers zu unterlassen. Dieser Verpflichtung sei der Arbeitnehmer unstreitig nachgekommen. Die Frage, ob eine solch Betätigung überhaupt möglich gewesen wäre, sei irrelevant. Auch die Interessen des Arbeitgebers  seien ausreichend geschützt, da er ja die Möglichkeit gehabt hätte, nach Ende des Arbeitsvertrages auf die Wettbewerbsklausel zu verzichten.

BAG vom 23.11.2004, Az. 9 AZR 595/03
